
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Jiří Sabou 

Beklagter: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu 

Vorlagefragen 

1. Ergibt sich aus dem Recht der Europäischen Union, dass der 
Steuerpflichtige das Recht hat, über eine Entscheidung der 
Steuerverwaltung, ein Auskunftsersuchen nach der Richtlinie 
77/799/EWG ( 1 ) zu stellen, informiert zu werden? Hat der 
Steuerpflichtige das Recht, sich an der Formulierung des an 
den ersuchten Mitgliedstaat gerichteten Auskunftsersuchens 
zu beteiligen? Sofern sich solche Rechte für den Steuer
pflichtigen nicht aus dem Recht der Europäischen Union 
ergeben, kann ihm dann das innerstaatliche Recht entspre
chende Rechte zuerkennen? 

2. Hat der Steuerpflichtige das Recht, im Verlauf der Behand
lung eines Auskunftsersuchens nach der Richtlinie 
77/799/EWG an der Vernehmung von Zeugen im ersuchten 
Staat teilzunehmen? Ist der ersuchte Mitgliedstaat verpflich
tet, dem Steuerpflichtigen vorab mitzuteilen, wann die Ver
nehmung durchgeführt werden wird, wenn der ersuchende 
Mitgliedstaat hierum gebeten hat? 

3. Ist die Steuerverwaltung im ersuchten Mitgliedstaat bei der 
Erteilung von Auskünften nach der Richtlinie 77/799/EWG 
verpflichtet, die Antwort in der Weise mit einem minimalen 
Inhalt zu versehen, dass ersichtlich ist, aus welchen Quellen 
und auf welche Art und Weise die ersuchte Steuerverwal
tung zu den erteilten Auskünften gelangt ist? Kann der 
Steuerpflichtige die Richtigkeit der so erteilten Auskünfte 
z. B. aufgrund prozeduraler Mängel des im ersuchten Staat 
vor der Erteilung der Auskunft durchgeführten Verfahrens 
anfechten? Oder gilt der Grundsatz des gegenseitigen Ver
trauens und der Zusammenarbeit, wonach die von der er
suchten Steuerverwaltung erteilten Auskünfte nicht in Frage 
gestellt werden können? 

( 1 ) Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten im Bereich der direkten Steuern (ABl. L 336, S. 15). 
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Oberlandesgericht Koblenz 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Deutsche Lufthansa AG 

Beklagter: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH 

Vorlagefragen 

1. Hat eine nicht angefochtene Entscheidung der Kommission, 
das förmliche Prüfungsverfahren nach Art. 108 Abs. 3 S. 2 
AEUV einzuleiten, zur Folge, dass ein nationales Gericht in 
einem Klageverfahren, das auf die Rückforderung geleisteter 
Zahlungen und auf die Unterlassung künftiger Zahlungen 
gerichtet ist, hinsichtlich der Beurteilung des Beihilfecharak
ters an die Rechtsauffassung der Kommission in der Eröff
nungsentscheidung gebunden ist? 

2. Für den Fall, dass Frage 1 verneint wird: 

Sind Maßnahmen eines öffentlichen Unternehmens im Sinne 
des Art. 2 Buchst. b Ziff. i der Richtlinie 2006/111/EG ( 1 ), 
das einen Flughafen betreibt, beihilferechtlich schon deshalb 
als selektive Maßnahmen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 
AEUV zu werten, weil sie nur den Luftfahrtunternehmen 
zugute kommen, die den Flughafen nutzen? 

3. Für den Fall, dass Frage 2 verneint wird: 

a) Ist das Merkmal der Selektivität dann nicht erfüllt, wenn 
das öffentliche Unternehmen, das den Flughafen betreibt, 
allen Fluggesellschaften, die sich zur Nutzung des Flug
hafens entschließen, die gleichen Bedingungen hierfür in 
transparenter Weise gewährt? 

b) Gilt dies auch dann, wenn der Flughafenbetreiber ein 
bestimmtes Geschäftsmodell verfolgt (hier: Zusammen
arbeit mit sogenannten Billigfliegern -Low-cost-carrier-), 
die Nutzungsbedingungen auf diesen Kundenkreis zu
geschnitten und deshalb nicht für alle Fluggesellschaften 
gleichermaßen attraktiv sind? 

c) Liegt jedenfalls dann eine selektive Maßnahme vor, wenn 
der wesentliche Teil des Passagieraufkommens des Flug
hafens über viele Jahre auf eine Fluggesellschaft entfällt? 

( 1 ) Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 
über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über 
die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen; 
ABl. L 318, S. 17.
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